
Kanton Zug [Geschäftsnummer] (ID 1723)

[M13] Ergebnis der 1. Lesung im Kantonsrat vom 11. April 2019; 
inkl. Änderungen der Redaktionskommission; Vorlage Nr. 2904.5 
(Laufnummer 16046)

Steuergesetz

Änderung vom [...]

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (BGS Nummern)

Neu: –
Geändert: 632.1
Aufgehoben: –

Der Kantonsrat des Kantons Zug,

gestützt auf § 15 und § 74 der Kantonsverfassung1),

beschliesst:

I.
Der  Erlass  BGS  632.1,  Steuergesetz  vom  25. Mai 2000  (Stand  1. Janu-
ar 2019), wird wie folgt geändert:

§  4 Abs. 1, Abs. 2
1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt im 
Kanton sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn 
sie
b) (geändert) an Grundstücken im Kanton Eigentum, dingliche Rechte 

oder  diesen  wirtschaftlich  gleichkommende  persönliche  Nutzungs-
rechte haben;

c) (neu) mit im Kanton gelegenen Grundstücken handeln.
2 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt  in 
der Schweiz sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit für entsprechende 
Einkünfte steuerpflichtig, wenn sie
d) (geändert) im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln;

1) BGS 111.1
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§  17 Abs. 1a (neu)
1a Für das Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten bei selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit ist § 59a sinngemäss anwendbar.

§  19 Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (neu), Abs. 5 (neu), Abs. 6 (neu), 
Abs. 7 (neu)
3 Die  Rückzahlung  von Einlagen,  Aufgeldern  und Zuschüssen  (Reserven 
aus Kapitaleinlagen),  die von den Inhaberinnen und Inhabern der Beteili-
gungsrechte  nach  dem  31.  Dezember  1996  geleistet  worden  sind,  wird 
gleich behandelt wie die Rückzahlung von Grund- oder Stammkapital. Vor-
behalten bleibt Absatz 4.
4 Schüttet  eine  Kapitalgesellschaft  oder  Genossenschaft,  die  an  einer 
schweizerischen Börse kotiert ist, bei der Rückzahlung von Reserven aus 
Kapitaleinlagen nach Absatz 3 nicht mindestens im gleichen Umfang übrige 
Reserven aus, so ist die Rückzahlung im Umfang der halben Differenz zwi-
schen der Rückzahlung und der Ausschüttung der übrigen Reserven steuer-
bar, höchstens aber im Umfang der in der Gesellschaft vorhandenen, han-
delsrechtlich ausschüttungsfähigen übrigen Reserven.
5 Absatz 4 ist nicht anwendbar auf Reserven aus Kapitaleinlagen:
a) die bei  fusionsähnlichen Zusammenschlüssen durch Einbringen von 

Beteiligungs- und Mitgliedschaftsrechten an einer ausländischen Ka-
pitalgesellschaft oder Genossenschaft nach § 62 Absatz 1 Buchstabe c 
oder durch eine grenzüberschreitende Übertragung auf eine inländi-
sche  Tochtergesellschaft  nach  § 62 Absatz 1 Buchstabe d  nach  dem 
24. Februar 2008 entstanden sind;

b) die im Zeitpunkt einer grenzüberschreitenden Fusion oder einer Um-
strukturierung nach § 62 Absatz 1 Buchstabe b und § 62 Absatz 3 oder 
der Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung nach dem 
24.  Februar  2008 bereits  in  einer  ausländischen  Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft vorhanden waren;

c) im Falle der Liquidation der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft.
6 Die Absätze 4 und 5 gelten sinngemäss auch für Reserven aus Kapitalein-
lagen, die für die Ausgabe von Gratisaktien oder für Gratisnennwerterhö-
hungen verwendet werden.
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7 Entspricht bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten an einer Kapitalge-
sellschaft oder Genossenschaft, die an einer schweizerischen Börse kotiert 
ist, die Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen nicht mindestens der 
Hälfte  des  erhaltenen  Liquidationsüberschusses,  so  vermindert  sich  der 
steuerbare Anteil dieses Liquidationsüberschusses um die halbe Differenz 
zwischen diesem Anteil und der Rückzahlung, höchstens aber im Umfang 
der in der Gesellschaft vorhandenen Reserven aus Kapitaleinlagen, die auf 
diese Beteiligungsrechte entfallen.

§  19bis Abs. 1
1 Als Vermögensertrag im Sinne von § 19 Absatz 1 Buchstabe c gilt auch:
b) (geändert) der  Erlös  aus  der  Übertragung  einer  Beteiligung  am 

Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft  oder Genossen-
schaft aus dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer Per-
sonenunternehmung  oder  einer  juristischen  Person,  an  welcher  die 
veräussernde oder einbringende Person nach der Übertragung zu min-
destens 50 Prozent am Kapital beteiligt ist, soweit die gesamthaft er-
haltene Gegenleistung die Summe aus dem Nennwert der übertrage-
nen Beteiligung und den Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen nach 
§ 19 Abs. 3 übersteigt; dies gilt sinngemäss auch, wenn mehrere Be-
teiligte die Übertragung gemeinsam vornehmen.

§  26ter (neu)

Selbstständige Erwerbstätigkeit – Abzug von Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwand
1 Für den Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand bei selbststän-
diger Erwerbstätigkeit ist § 60a sinngemäss anwendbar.

§  29 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 2a (neu)
1 Bei  beweglichem  Privatvermögen  können  die  Kosten  der  Verwaltung 
durch Dritte und die weder rückforderbaren noch anrechenbaren ausländi-
schen Quellensteuern abgezogen werden.
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2 Bei Liegenschaften im Privatvermögen können die Unterhaltskosten, die 
Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften,  die Ver-
sicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen 
werden.  Den  Unterhaltskosten  sind  Investitionen  gleichgestellt,  die  dem 
Energiesparen, dem Umweltschutz sowie der Denkmalpflege dienen, soweit 
sie bei der direkten Bundessteuer abziehbar sind. Unter der gleichen Voraus-
setzung abgezogen werden  können auch Rückbaukosten im Hinblick auf 
einen Ersatzneubau.
2a Investitionen für Energiesparen und Umweltschutz sowie Rückbaukosten 
im Hinblick auf einen Ersatzneubau nach Abs. 2 sind in den zwei nachfol-
genden Steuerperioden abziehbar, soweit sie in der laufenden Steuerperiode, 
in welcher die Aufwendungen angefallen sind, steuerlich nicht vollständig 
berücksichtigt werden können.

§  52 Abs. 1, Abs. 2
1 Juristische Personen mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung ausserhalb des 
Kantons sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn 
sie
c) (geändert) an Grundstücken im Kanton Eigentum, dingliche Rechte 

oder  diesen  wirtschaftlich  gleichkommende  persönliche  Nutzungs-
rechte haben;

d) (neu) mit im Kanton gelegenen Grundstücken handeln.
2 Juristische Personen mit  Sitz  oder tatsächlicher  Verwaltung im Ausland 
sind ausserdem steuerpflichtig, wenn sie
b) (geändert) im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln.

§  59 Abs. 1
1 Der steuerbare Reingewinn setzt sich zusammen aus:
3. (geändert) den der Erfolgsrechnung nicht gutgeschriebenen Erträgen, 

mit Einschluss der Kapital-, Aufwertungs- und Liquidationsgewinne, 
vorbehältlich § 63;

§  59a (neu)

Erfolg aus Patenten und vergleichbaren Rechten
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1 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten wird auf Antrag 
der steuerpflichtigen Person im Verhältnis des qualifizierenden Forschungs- 
und Entwicklungsaufwands zum gesamten Forschungs- und Entwicklungs-
aufwand pro Patent oder vergleichbares Recht (Nexusquotient) mit einer Er-
mässigung von 90 Prozent in die Berechnung des steuerbaren Reingewinns 
einbezogen. Vorbehalten bleibt § 60b.
2 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die in Produk-
ten enthalten sind, ermittelt sich, indem der Reingewinn aus diesen Produk-
ten jeweils um 6 Prozent der diesen Produkten zugewiesenen Kosten sowie 
um das Markenentgelt vermindert wird.
3 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals 
ermässigt besteuert (Boxeneintritt), so werden der in vergangenen Steuerpe-
rioden bereits berücksichtigte Forschungs- und Entwicklungsaufwand sowie 
ein allfälliger Abzug nach § 60a anteilig zum steuerbaren Reingewinn hin-
zugerechnet. Im Umfang des hinzugerechneten Betrags ist eine versteuerte 
stille Reserve zu bilden. Auf Antrag hin kann die Steuerverwaltung die Be-
steuerung innert  fünf  Jahren  ab Beginn der  ermässigten Besteuerung auf 
andere Weise sicherstellen, namentlich durch Aufschub der ermässigten Be-
steuerung in der Patentbox bis zur anteiligen Besteuerung des vor Einbrin-
gung entstandenen und steuerwirksam abgezogenen Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwands unter Mitberücksichtigung von § 60a. Im fünften Jahr 
nach Eintritt in die Patentbox ist über den noch nicht verrechneten anteili-
gen Forschungs- und Entwicklungsaufwand sowie einen allfälligen Abzug 
nach § 60a abzurechnen. Vorbehalten bleiben die Absätze 3a und 3b.
3a Verlegt  eine  gemäss den  Absätzen 1 oder 2 besteuerte  steuerpflichtige 
Person innert fünf Jahren nach Eintritt in die Patentbox ihren Sitz oder die 
tatsächliche Verwaltung in einen anderen Kanton, der eine von Absatz 3 ab-
weichende Besteuerung vorsieht, werden der noch nicht abgerechnete antei-
lige Forschungs- und Entwicklungsaufwand sowie der noch nicht abgerech-
nete anteilige Abzug nach § 60a im Wegzugsjahr zum steuerbaren Reinge-
winn hinzugerechnet.
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3b Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals 
nicht mehr ermässigt besteuert (Boxenaustritt), so kann der in vergangenen 
Steuerperioden angefallene, noch nicht verrechnete Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwand  unter  Berücksichtigung von § 60a in  der  Steuerbilanz 
anteilig steuerneutral aktiviert werden. Die Aktivierung kann nur in der ers-
ten Steuerperiode erfolgen,  in welcher der  Reingewinn aus Patenten und 
vergleichbaren Rechten erstmals nicht mehr ermässigt besteuert wird, und 
ist auf zwei Drittel des Betrags beschränkt, der beim Eintritt nach Abs. 3 im 
Kanton abgerechnet wurde. Die Auflösung dieser stillen Reserve unterliegt 
der Entlastungsbegrenzung gemäss § 60b.
4 Für die Definition der Patente und vergleichbaren Rechte, die Berechnung 
des  ermässigt  steuerbaren  Reingewinns  aus  Patenten  und vergleichbaren 
Rechten,  die  Anwendung  auf  Produkte  mit  nur  geringen  Abweichungen 
voneinander,  die Dokumentationspflichten, den Beginn und das Ende der 
ermässigten Besteuerung sowie die Behandlung der Verluste aus Patenten 
und vergleichbaren Rechten gelten  Art. 24a Abs. 1 und 2 sowie Art. 24b 
Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern 
der  Kantone  und Gemeinden1) sowie  die  bundesrätlichen  Ausführungsbe-
stimmungen sinngemäss.

§  59b (neu)

Aufdeckung stiller Reserven bei Beginn der Steuerpflicht
1 Deckt die steuerpflichtige Person bei Beginn der Steuerpflicht stille Reser-
ven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts auf, so unterliegen 
diese nicht der Gewinnsteuer. Nicht aufgedeckt werden dürfen stille Reser-
ven einer  Kapitalgesellschaft  oder  Genossenschaft  aus Beteiligungen von 
mindestens 10 Prozent am Grund- oder Stammkapital oder am Gewinn und 
an den Reserven einer anderen Gesellschaft.
2 Als Beginn der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten, 
Betrieben, Teilbetrieben oder Funktionen aus dem Ausland in einen inländi-
schen Geschäftsbetrieb oder in eine inländische Betriebstätte, das Ende der 
Steuerbefreiung nach § 57 sowie die Verlegung des Sitzes oder der tatsächli-
chen Verwaltung in die Schweiz.
3 Die aufgedeckten stillen Reserven sind jährlich zum Satz abzuschreiben, 
der für Abschreibungen auf den betreffenden Vermögenswerten steuerlich 
angewendet wird.
4 Der  aufgedeckte  selbst  geschaffene  Mehrwert  ist  innert  zehn  Jahren 
abzuschreiben.

1) SR 642.14
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§  59c (neu)

Besteuerung stiller Reserven am Ende der Steuerpflicht
1 Endet die Steuerpflicht, so werden die in diesem Zeitpunkt vorhandenen, 
nicht versteuerten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts besteuert.
2 Als Ende der Steuerpflicht  gelten die Verlegung von Vermögenswerten, 
Betrieben, Teilbetrieben oder Funktionen aus dem Inland in einen ausländi-
schen Geschäftsbetrieb oder in eine ausländische Betriebstätte,  der Über-
gang zu einer  Steuerbefreiung nach § 57 sowie die Verlegung des Sitzes 
oder der tatsächlichen Verwaltung ins Ausland.

§  60a (neu)

Zusätzlicher Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand
1 Forschungs- und Entwicklungsaufwand wird auf Antrag um höchstens 50 
Prozent über den geschäftsmässig begründeten Forschungs- und Entwick-
lungsaufwand hinaus zum Abzug zugelassen. Vorbehalten bleibt § 60b.
2 Für die Definition des Forschungs- und Entwicklungsaufwands sowie der 
zum erhöhten Abzug berechtigenden Aufwendungen gelten Art. 25a Absatz 
1–3 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der 
Kantone und Gemeinden1) sinngemäss. 
3 Ist die Auftraggeberin oder der Auftraggeber der Forschung und Entwick-
lung abzugsberechtigt, so steht der Auftragnehmerin oder dem Auftragneh-
mer dafür kein Abzug zu.

§  60b (neu)

Entlastungsbegrenzung
1 Die gesamte steuerliche Ermässigung nach § 59a, § 60a und § 240a Abs. 2 
beträgt  maximal 70 Prozent des steuerbaren Gewinns vor Verlustverrech-
nung,  wobei  der  Nettobeteiligungsertrag  nach  § 67  ausgeklammert  wird, 
und vor Abzug der vorgenommenen Ermässigungen. Es dürfen zudem we-
der aus den einzelnen Ermässigungen noch aus der gesamten steuerlichen 
Ermässigung Verlustvorträge resultieren.
2 Allfällige Abzugsüberschüsse gemäss Abs. 1 sind in folgender Reihenfol-
ge zu kürzen:
1. Zusätzlicher  Abzug  für  Forschungs-  und  Entwicklungsaufwand 

(§ 60a);
2. Abschreibungen auf aufgedeckten stillen Reserven (§ 240a Abs. 2);

1) SR 642.14
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3. Ermässigung für Patentboxerträge (§ 59a).

§  62 Abs. 3
3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, wel-
che nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse durch Stimmen-
mehrheit oder auf andere Weise unter einheitlicher Leitung einer Kapitalge-
sellschaft oder Genossenschaft zusammengefasst sind, können direkt oder 
indirekt  gehaltene  Beteiligungen  von  mindestens  20 Prozent  am  Grund- 
oder Stammkapital einer anderen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, 
Betriebe oder Teilbetriebe sowie Gegenstände des betrieblichen Anlagever-
mögens zu den bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen Werten übertra-
gen werden. Vorbehalten bleiben:
a) (geändert) die  Übertragung  auf  eine  Tochtergesellschaft  nach 

§ 62 Abs. 1 Bst. d.
b) Aufgehoben.

§  64a (neu)

Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken
1 Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken werden nicht be-
steuert,  sofern sie höchstens 20'000 Franken betragen und ausschliesslich 
und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet sind.

§  65 Abs. 4 (geändert)
4 Für die  bis  2019 nach  § 68 und § 69 besteuerten  Holding-  und Verwal-
tungsgesellschaften  besteht  ein Anspruch  auf  Verrechnung  von Verlusten 
aus früheren Jahren nur im Ausmass der bis 2019 geltenden Gewinnbesteue-
rung.

§  66 Abs. 1 (geändert), Abs. 1a (aufgehoben), Abs. 4 (geändert)
1 Die Gewinnsteuer von Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Stif-
tungen mit überwiegend kommerzieller Tätigkeit beträgt 3,5 Prozent. Der 
Steuersatz kann in besonderen Fällen im Zusammenhang mit ausländischen 
Beziehungen erhöht werden.
a) Aufgehoben.
b) Aufgehoben.
1a Aufgehoben.
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4 Die Gewinnsteuer der Vereine, Stiftungen, Korporationen und mit diesen 
vergleichbaren Personengemeinschaften sowie der übrigen juristischen Per-
sonen beträgt 3,5 Prozent des Reingewinns. Gewinne unter 10'000 Franken 
werden nicht besteuert.

§  68

Aufgehoben.

§  69

Aufgehoben.

§  70

Aufgehoben.

§  72 Abs. 1 (geändert), Abs. 1a (neu)
1 Das steuerbare Eigenkapital der Kapitalgesellschaften, Genossenschaften 
und Stiftungen mit überwiegend kommerzieller Tätigkeit besteht aus dem 
einbezahlten Aktien-, Grund- oder Stammkapital, dem Partizipationskapital, 
dem  freien  Stiftungsvermögen,  den  offenen  und  den  aus  versteuertem 
Gewinn gebildeten stillen Reserven.
1a Eigenkapital,  das  auf  Beteiligungsrechte  nach  § 67  und  auf  Rechte 
nach § 59a sowie auf Darlehen an Konzerngesellschaften entfällt, wird mit 
2 Prozent in die Bemessung einbezogen.

§  75 Abs. 1 (geändert)
1 Die Kapitalsteuer beträgt für Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und 
Stiftungen mit überwiegend kommerzieller Tätigkeit 0,5 Promille des steu-
erbaren Eigenkapitals.

§  211 Abs. 1, Abs. 2 (geändert)
1 Die Strafverfolgung verjährt:
a) (geändert) bei Verletzung von Verfahrenspflichten drei Jahre und bei 

versuchter Steuerhinterziehung sechs Jahre nach dem rechtskräftigen 
Abschluss  des  Verfahrens,  in  dem  die  Verfahrenspflichten  verletzt 
oder die Steuern zu hinterziehen versucht wurden;

b) (geändert) bei vollendeter Steuerhinterziehung zehn Jahre nach Ab-
lauf
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1. (neu) der Steuerperiode, für welche die steuerpflichtige Person 
nicht oder unvollständig veranlagt wurde oder der Steuerabzug 
an der Quelle nicht gesetzmässig erfolgte (§ 204 Abs. 1 Bst. a 
und b);

2. (neu) des Kalenderjahres, in dem eine unrechtmässige Rücker-
stattung oder ein ungerechtfertigter Erlass erwirkt wurde (§ 204 
Abs.  1  Bst.  c)  oder  Nachlasswerte  im  Inventarverfahren  ver-
heimlicht oder beiseitegeschafft wurden (§ 207).

2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn die kantonale Steuerverwaltung 
vor Ablauf der Verjährungsfrist eine Verfügung erlassen hat.

§  229 Abs. 1 (geändert)
1 Wer zum Zwecke einer Steuerhinterziehung im Sinne der §§ 204–206 ge-
fälschte,  verfälschte  oder  inhaltlich unwahre  Urkunden wie Geschäftsbü-
cher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder Lohnausweise und andere Beschei-
nigungen Dritter zur Täuschung gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Eine bedingte Strafe kann mit Busse bis 
zu 10'000 Franken verbunden werden.

§  230 Abs. 1 (geändert)
1 Wer zum Steuerabzug an der Quelle verpflichtet ist und abgezogene Steu-
ern zu ihrem oder seinem bzw. einer oder eines andern Nutzen verwendet, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Eine be-
dingte Strafe kann mit Busse bis zu 10'000 Franken verbunden werden.

§  232 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)
1 Die Strafverfolgung der Steuervergehen verjährt 15 Jahre nachdem die Tä-
terin oder der Täter die letzte strafbare Tätigkeit ausgeführt hat.
2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der Verjährungsfrist 
ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist.

§  240

Aufgehoben.

§  240a (neu)

Steuerfolgen Statuswechsel
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1 Gesellschaften, welche nach dem 31. Dezember 2019 den Status als Hol-
ding- oder Verwaltungsgesellschaft nach § 68 oder § 69 aufgegeben haben 
oder dafür nicht mehr qualifizieren und die keinen Antrag nach Abs. 2 stel-
len, können beantragen, dass die im Zeitpunkt des Statuswechsels bestehen-
den stillen Reserven einschliesslich des selbstgeschaffenen Mehrwerts, so-
weit sie bisher nicht steuerbar gewesen wären, mit einer Verfügung festge-
stellt und im Falle ihrer Realisation bis am 31. Dezember 2024 gesondert 
besteuert werden. Der einfache Sondersteuersatz beträgt 0,8 Prozent für das 
Steuerjahr 2020, 1,0 Prozent für das Steuerjahr 2021, 1,2 Prozent für das 
Steuerjahr 2022, 1,4 Prozent für das Steuerjahr 2023 und 1,6 Prozent für das 
Steuerjahr 2024. Der Antrag muss mit der Steuererklärung für die erste Peri-
ode nach Wegfall des Steuerstatus bei der Steuerverwaltung schriftlich ein-
gereicht werden. Der Antrag hat die nötigen Angaben für die Bewertung der 
stillen Reserven  einschliesslich des  selbstgeschaffenen  Mehrwerts  zu ent-
halten.
2 Gesellschaften, welche nach dem 31. Dezember 2016, aber vor dem 1. Ja-
nuar  2020  den  Status  als  Holding-  oder  Verwaltungsgesellschaft  nach 
§ 68 oder § 69 verloren oder aufgegeben und dabei bestehende stille Reser-
ven  einschliesslich  des  selbstgeschaffenen  Mehrwerts  aufgedeckt  haben, 
können die am 1. Januar 2020 noch bestehenden aufgedeckten stillen Reser-
ven einschliesslich des selbstgeschaffenen Mehrwerts bis spätestens am 31. 
Dezember 2024 abschreiben. Die Abschreibungen fallen unter die Ermässi-
gungsbegrenzung gemäss § 60b. Soweit die aufgedeckten stillen Reserven 
am 31. Dezember 2024 noch bestehen, sind sie auf diesen Zeitpunkt steuer-
neutral aufzulösen.

§  243sexies (neu)
1 Für die Beurteilung von Straftaten, die in den Steuerperioden vor 2017 be-
gangen wurden, ist das neue Recht anwendbar, sofern dieses milder ist als 
das in jenen Steuerperioden geltende Recht.

II.
Keine Fremdänderungen.

III.
Keine Fremdaufhebungen.
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IV.
Diese Änderungen unterliegen dem fakultativen Referendum gemäss § 34 
der Kantonsverfassung1). Sie treten nach unbenutzter Referendumsfrist oder 
nach der Annahme durch das Volk an dem vom Regierungsrat bestimmten 
Zeitpunkt in Kraft2).

Zug, ...

Kantonsrat des Kantons Zug
 
Die Präsidentin
Monika Barmet
 
Die stv. Landschreiberin
Renée Spillmann Siegwart

Publiziert im Amtsblatt vom ...

1) BGS 111.1
2) Inkrafttreten am ...
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